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Einleitung

A. Problemstellung

Das Kontokorrent stellt die rechtliche Grundlage für die Führung laufender
Bankkonten dar. Gutschriften und Belastungen eines Bankkunden werden hierdurch
erfasst und bilden damit die Basis für die Abwicklung sämtlicher Bankgeschäfte.

Der Ablauf einer typischen Kontokorrentbeziehung lässt sich am Beispiel des
Giroverhältnisses gut erkennen.MitVertragsabschluss vereinbarenKunde undBank,
dass sämtliche Geldeingänge und Geldausgänge als Buchungsposten in das Giro-
konto eingestellt und fortlaufend verzinst werden. Jede Kontobewegung führt dabei
zu einer Änderung des täglich ausgewiesenen Kontostands (Tagessaldo). Die in das
Kontokorrent eingestellten Forderungen können von den Parteien nicht mehr
selbstständig geltend gemacht werden. Vielmehr fließen diese in die fortlaufende
Saldobildung ein (Kontokorrentbindung). Die Verrechnung der eingestellten For-
derungen findet regelmäßig quartalsmäßig statt. Die Methode der Verrechnung wird
vom Parteiwillen bestimmt (Verrechnungsabrede). Die Parteien stellen hierfür die
gebuchten Forderungen gegenüber und ermitteln den sich für eine Kontokorrent-
partei ergebenden Überschuss (kausaler Saldo). Der ermittelte Überschuss wird dem
Kunden mittels Rechnungsabschluss mitgeteilt. Dieser kann hiergegen innerhalb
einer bestimmten Frist Einwendungen vorbringen. Bleibt das Verrechnungsergebnis
unbeanstandet, gilt dies gegenüber der Bank als genehmigt (Saldoanerkenntnis). Der
Überschuss wird als erster Buchungsposten in die folgende Rechnungsperiode des
Kontokorrents eingestellt (Saldoforderung) und nimmt an der kommenden Ver-
rechnung teil. Das Kontokorrent endet mit Erreichen einer vereinbarten Vertrags-
dauer, Kündigung oder durch vertragliche Aufhebung. Mit Beendigung des Kon-
tokorrentverhältnisses wird ein kausaler Schlusssaldo gebildet. Die Schlusssaldo-
forderung ist sofort fällig und wird nicht in das Kontokorrent eingestellt.

Das zentrale Problem des modernen Bankkontokorrents ist der Mangel an einer
umfassenden gesetzlichen Regelung der Funktion und Wirkungsweise der konto-
korrentmäßigen Verrechnung. Entstanden aus einem langen Handelsbrauch, ist das
Kontokorrent nicht nur eine rechtliche, sondern maßgeblich Ausdruck einer öko-
nomischen Erscheinung.1 Die juristische Subsumption unter bestehende Rechtsbe-
griffe und Grundsätze ist einer ständigen Reibung zwischen der Interessenlage der
Kontokorrentparteien und denverfolgten Zwecken desKontokorrents ausgesetzt und
hat hinlänglich Eingang in die Rechtsprechung und den wissenschaftlichen Diskurs

1 Levy/Riesser, Der Contocorrent-Vertrag, S. 2; Scherner, in: FS Bärmann, S. 171, 173.



gefunden. Bereits in der Denkschrift zum heutigen HGB heißt es, dass „die für das
Kontokorrent maßgebenden Rechtssätze“ sich „im Allgemeinen aus dessen Wesen
und Zweck“ ergeben.2 Besondere Beachtung erfährt die periodische Feststellung des
Überschusses. Diesbezüglich kann als gesichert gelten, dass das Saldoanerkenntnis
als abstraktes Schuldanerkenntnis im Sinne des § 781 BGB einzuordnen ist.3 Ebenso
herrscht Einigkeit, dass das bloße Schweigen auf eine Kontokorrentabrechnung
(Rechnungsabschluss) dem Zustandekommen des abstrakten Schuldanerkenntnisses
nicht entgegensteht.4

Über die Wirkung des Saldoanerkenntnisses besteht Uneinigkeit. Zurückgehend
auf eine Entscheidung des Reichsgerichts nimmt der BGH in ständiger Rechtspre-
chung eine novierende Wirkung an.5 Als Novation wird in diesem Zusammenhang
ein gesetzlich nicht geregelter Erlöschenstatbestand bezeichnet.6 Hiernach wird ein
Schuldverhältnis vertraglich neu begründet, unter gleichzeitiger Aufhebung eines
bislang bestehenden Schuldverhältnisses, das von der neuenRechtsbeziehung ersetzt
wird.7 Demgegenüber streitet die Literatur gegen eine solche Wirkung und vermag
die Lösung in derWertung des § 364 Abs. 2 BGB zu finden.8Das durch die Novation
bewirkte Erlöschen der kausalen Saldoforderung nebst Verrechnungsposten veran-
lasst auch die Rechtsprechung, Ausnahmen zuzulassen, wenn diese Rechtsfolge der
vollständigen Ersetzung durch eine neue abstrakte Saldoforderung als interessen-
widrig – etwa im Falle der Ersatzaussonderung nach § 48 S. 2 InsO,9 oder beim
Fortbestand von Sicherheiten für verrechnete Einzelforderungen nach
§ 356 BGB10 – empfunden wird.11 Der hiergegen nahezu einstimmig geäußerten
Kritik der Literatur, die die Ausnahmebildung als „Floskel“ und „dogmatisches
Zugeständnis“ verwirft,12 schließt sich die Rechtsprechung bisher nicht an.

Rechtsprechung und Wissenschaft haben sich den Rechtsfolgen einer novieren-
den Wirkung des Saldoanerkenntnisses auf den Kondiktionsanspruch des Kontoin-
habers im Falle eines rechtsgrundlos erteilten Saldoanerkenntnisses bislang kaum

2 Denkschrift HGB 1896, S. 197; Scherner, in: FS Bärmann, S. 171, 181.
3 Denkschrift zu dem Entwurf eines Handelsgesetzbuchs, 1896, S. 198; Canaris, in:

FS Hämmerle, S. 55, 58 ff.; MünchKommHGB/Langenbucher, § 355, Rn. 89 ff.; Staub/Canaris,
Großkomm. HGB, 4. Aufl., § 355, Rn. 182 ff.; Karsten Schmidt, Handelsrecht, § 21, Rn. 31.

4 BGHZ 144, 349, 355 f.= NJW 2000, 2667, 2668; Oetker/Maultzsch, HGB, § 355, Rn. 66.
5 RGZ 76, 330, 331 f.; BGHZ 50, 277, 279 = WM 1968, 967; BGHZ 80, 172, 176 =

NJW 1981, 1611, 1612; BGHZ 93, 307, 313 f. = NJW 1985, 1706, 1708; BGHZ 144, 349,
355 = NJW 2000, 2667, 2668.

6 MünchKommBGB/Fetzer, Vor § 362, Rn. 6.
7 MünchKommBGB/Fetzer, Vor § 362, Rn. 6.
8 Heymann/Horn/Horn, HGB, § 355, Rn. 27; Staub/Canaris, Großkomm. HGB, 4. Aufl.,

§ 355, Rn. 177 f.; Hopt/Leyens, § 355, Rn. 7; BeckOK-HGB/Moussa, § 355, Rn. 64.
9 Vgl. BeckOK-HGB/Moussa, § 355, Rn. 78; Oetker/Maultzsch, HGB, § 355, Rn. 88.
10 Vgl. BeckOK-HGB/Moussa, § 356, Rn. 15 ff.
11 RGZ 162, 244, 249; BGHZ 141, 116, 121 = NJW 1999, 1709, 1711.
12 BeckOK-HGB/Moussa, § 355, Rn. 63 f.
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zugewandt. Dies ist durchaus überraschend. Denn insbesondere die mannigfaltige
AGB-Rechtsprechung des BGH wirft diese Rechtsfrage häufig auf. Beispiele bilden
Fallkonstellationen der fehlerhaften Zinsanpassung aufgrund unwirksamer Zinsan-
passungsklauseln in Darlehensverträgen oder die Unwirksamkeit vertraglich ver-
einbarter Entgelte. Ausgangspunkt sind häufig Belastungsbuchungen, die unbe-
rechtigterweise in das Kontokorrent eingestellt wurden.

DemKontoinhaber steht bei Erteilung eines unrichtigen Saldoanerkenntnisses ein
Kondiktionsanspruch gemäß § 812Abs. 2 BGB i.V.m. § 812Abs. 1 S. 2Alt. 2 BGB
zu. Offen bleibt die Frage, wann der Kontoinhaber nach erstmaliger Erteilung des
Anerkenntnis mit einer Kondiktion ausgeschlossen ist.

Der mit Hinblick auf die regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB banal
anmutenden Frage liegt in diesem Fall die Besonderheit der kontokorrentmäßigen
Verrechnung und Vortragung zugrunde. Die bisherige Vernachlässigung des Themas
erstaunt umso mehr bei der Betrachtung des dem Kontokorrent immanenten Risikos
der Aufsummierung. Die einmal begründete Fehlerhaftigkeit durch Einstellung eines
rechtsgrundlosen Buchungspostens und der darauffolgenden fehlerhaften Saldo-
feststellung trägt sich bis zum Ende der Kontokorrentbeziehung aufgrund der pe-
riodischen Vortragung fort und nimmt an der laufenden Verzinsung im Kontokorrent
teil. Der ursprüngliche Fehlbetrag kann sich hierdurch um ein Vielfaches erhöhen.
Der Kontoinhaber ist gehalten, frühzeitig Fehlbuchungen zu erkennen und gegen-
über der kontoführenden Bank zu monieren. Liegt die Fehlbuchung als Ursache der
unrichtig erteilten Saldoanerkenntnisse mehrere Rechnungsperioden zurück, dann
stellt sich die Frage, ob sich der Kontoinhaber noch auf die Fehlerhaftigkeit berufen
kann, oder an die zwischenzeitlich erteilten Anerkenntnisse zugunsten des konto-
führenden Instituts gebunden bleibt, bei fortwährender Belastung durch den erhöhten
Debetsaldo.

Die Antwort wird davon abhängen, in welchem Umfang eine rückwirkende
Öffnung des Kontokorrents für den Kontoinhaber möglich bleibt. Hierbei darf der
Zweck des Kontokorrents nicht aus den Augen verloren werden, der in der Konse-
quenz nicht in einer einseitigen Übervorteilung einer Vertragspartei münden darf.

In dieser Arbeit werden Überlegungen zur Wirkung des periodischen Aner-
kenntnisses auf den Ausschluss von Kondiktionsansprüchen des Kontoinhabers
angestellt. Deren Leitgedanken soll das Schutzbedürfnis des Kontoinhabers, der sich
der Inanspruchnahme aus einer fehlerhaft erteilten abstrakten Forderung ausgesetzt
sieht, bilden. Zentral wird hierbei die Frage sein, welcheWirkungen die Parteien mit
der Erteilung des Saldoanerkenntnisses verfolgen und wie sich dies im Vorgang der
Verrechnung widerspiegelt. Die Frage berührt Grundprobleme des Zivilrechts im
Bereich des Bereicherungs- und Verjährungsrechts.

Die Relevanz der Thematik entzündet sich einerseits durch die Verbindung mit
der Rechtsprechung über die Missbräuchlichkeit von Entgelt- und Zinsklauseln,
deren Unwirksamkeit oft erst Jahre nach erstmaliger vertraglicher Einführung und
kontokorrentmäßiger Buchung festgestellt wird. Die in der Folge zu den Erstat-
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